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Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um einen Entwurf der gematik in Vorbereitung auf zukünftige 
normative Festlegungen als Grundlage entsprechender Zulassungs- und Bestätigungsverfahren. Die gematik 
veröffentlicht diesen Entwurf mit dem Ziel, dass sich Interessierte bereits frühzeitig einen Überblick über die 
mögliche Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur verschaffen können. Die gematik übernimmt keine Gewähr 
für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Entwurfes und behält sich das Recht vor, ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen vorzunehmen oder von den Regelungen insgesamt bzw. teilweise 
Abstand zu nehmen. 

 

Grund der Änderung: 

Der Anwendungsfall zum Lesen der Daten von der KVK wird im Fachmodul VSDM 
umgesetzt. Im Rahmen dieses Anwendungsfalls müssen die gelesenen Daten geprüft 
werden. 

gemSpec_FM_VSDM#VSDM-A_2611 

Die Operation ReadKVK des Fachmoduls VSDM MUSS mit einer Fehlermeldung abbrechen, 
wenn die Prüfsumme falsch ist oder die Versichertendaten der KVK nicht den Vorgaben in 
[G04] entsprechen. 

[G04] Technische Spezifikation der Arztausstattung – Lesegerät –  

 

Das in der Anforderung VSDM-A_2611 referenzierte Dokumente [G04] wird durch deren 
Herausgeber (KBV, KZBV und GKV-SV) nicht mehr gepflegt und kann somit in der gematik 
Spezifikation nicht mehr referenziert werden. 

Als Referenz steht das folgende Dokument zur Verfügung: 

Technische Spezifikation der Versichertenkarte Version: 2.08 Stand: 25.11.2009 

 

Änderung: 

Hinweis zur Änderung: Der Inhalt des Anhang E ist aus [G04] Kapitel 6 übernommen. 
Referenzen innerhalb dieses Abschnitts, welche auf [G04] verweisen, wurden bearbeitet und 
sind grün markiert. 

 

Anpassung VSDM-A_2611 

Die Operation ReadKVK des Fachmoduls VSDM MUSS mit einer Fehlermeldung abbrechen, 
wenn die Prüfsumme falsch ist oder die Versichertendaten der KVK nicht den Vorgaben in 
[G04] [KVK-Spec] entsprechen. 

Zur Prüfung der Vorgaben in [KVK-Spec] siehe Anhang E. 

 
[G04] Spitzenverbände der Krankenkassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung 

und Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (gültig ab 01.November 2003): 
Technische Spezifikation der Arztausstattung – Lesegeräte, Version: 2.00 
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[KVK-Spec] Technische Spezifikation der Versichertenkarte Version: 2.08 Stand: 

25.11.2009 

 

Anhang E – Prüfung KVK-Daten 

Folgende Prüfungen sind für die von der KVK gelesenen Daten gemäß der technischen 
Spezifikation der Krankenversichertenkarte [KVK-Spec] durchzuführen. 

 
  

Generelle 
Prüfungen: 

• Tags auf zulässige Werte  
• Längen auf Werte innerhalb des zulässigen Wertebereichs  
• Values auf Entsprechung der Längenangabe und zulässigen eingeschränkten 

Zeichensatz 

ATR-Header: • Prüfung auf zulässigen Inhalt gemäß technischer Spezifikation der 
Krankenversichertenkarte (s. techn. Richtlinie 6.7 bzw. KVK-Spec., Ziffer 6.2). 

ATR-Data, DIR-
Data: 

• Wenn im ATR-Header das Vorhandensein codiert ist, sind die in der KVK-Spec. 
(Ziffer 6.2) angegebenen Konstanten auf Wert und Position zu überprüfen. Bei 
variablen Werten ist zu prüfen, ob diese im zulässigen Zeichensatz definiert sind 
(s. KVK-Spec. Anhang 6.5). 

Filler: • Prüfung auf zulässigen Tag und zulässigen Wert (’20’) auf allen Bytes des value. 
Zur Längenangabe: Die Adresse des letzten Bytes des Fillers ist 254. Beginnt 
das Datenobjekt Filler mit der Byte-Adresse 125 und beträgt die Längenangabe 
127, so ist die Adresse des letzten Bytes 253. 

letzte Bytes: • Die nicht belegten Bytes nach dem Filler erhalten den hexadezimalen Wert ’00’. 
Handelt es sich bei dem verwendeten Chip um einen I 2 C-Bus-Baustein, der 
das letzte Byte zur Steuerung eines Schreibschutzes verwendet, so ist das letzte 
Byte so zu belegen, dass kein Schreibschutz besteht. Der Wert kann in diesem 
Fall hexadezimal ’00’ oder ’FF’ annehmen. Endet der Filler mit dem drittletzten 
Byte, so ist das vorletzte Byte mit dem gleichen Wert wie das letzte Byte zu 
belegen. 

Datenstruktur des 
Application-File: 

• Zu prüfen sind: Zulässigkeit der Zeichen (Zeichensatz nach DIN 66003). 
Korrektheit der Werte in den Tags, korrekte Datentypen, Feldlängen in den 
zulässigen Grenzen. Die Übereinstimmung der angegebenen mit der 
tatsächlichen Feldlänge ist Kapitel 6.7 in Verbindung mit Ziffer 4.2.2 der KVK-
Spec. zu entnehmen. In Abweichung zur Spezifikation der 
Krankenversichertenkarte ist das Feld „Gültigkeitsdatum“ optional zu behandeln.  

• Datentypen 
Bei alphanumerischen Daten ist grundsätzlich die Zulässigkeit der Zeichen 
(eingeschränkter Zeichensatz gem. KVK-Spec., Anhang 6.5) zu prüfen. 

 

Datenobjekt Datentyp 

KrankenKassenName alphanum. 

KrankenKassenNummer numerisch 

VersichertenNummer numerisch 

VKNR /WOP-Kennz. *) numerisch 

VersichertenStatus numerisch 

StatusErgänzung alphanum. 
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Titel alphanum. 

VorName alphanum. 

Namenszusatz/Vorsatzwort alphanum. 

FamilienName alphanum. 

Geburtsdatum Ttmmjjjj 1) 

StraßenName&HausNummer alphanum. 

WohnsitzLänderCode alphanum. 

Postleitzahl alphanum. 

OrtsName alphanum. 

GültigkeitsDatum Mmjj 

PrüfSumme numerisch 

 
1) Im Feld Geburtsdatum ist die Angabe von Tag 00 und Monat 00 zulässig. Im Monat ist 
00 nur in Verbindung mit Tag 00 zulässig. 

 

*) Das WOP-Kennzeichen gilt nur für Betriebs- und Innungskrankenkassen, entsprechend 
dem Kennzeichen gemäß § 2 Abs. 2 der Vereinbarung zur Festsetzung des 
Durchschnittsbetrages gemäß Artikel 2 § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einführung des 
Wohnortprinzipes bei Honorarvereinbarungen für Ärzte und Zahnärzte und zur 
Krankenversichertenkarte gemäß § 291 Abs. 2 SGB V 

Die Prüfsumme wird über alle Datenobjekte des VersichertenDatenTemplates, incl. Tags und 
Length gebildet, beginnend mit dem Tag ’60’ bis zur Längenangabe der Prüfsumme (LPS). 
Die Daten werden byteweise mit XOR verknüpft. Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist der 
Value der Prüfsumme. 
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